
Was wissen wir eigentlich über die Bulgaren in
Deutschland?
Alle reden von Syrern und Afghanen, wenn es um das Thema Migrantengewalt in Deutschland geht. Aber
man blendet einen Teil der Wirklichkeit aus, wenn man andere unserer zahlreichen Gäste außer Acht
lässt, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, oftmals illegal oder geduldet.
Dass eine Gruppe von elf Männern mit Eisenstangen „anlasslos“ auf zwei Brüder einschlug und diese fast
tötete, nehmen wir alle zur Kenntnis. Und dass das Landgericht Regensburg die Anklage wegen
versuchten Mordes fallen ließ und stattdessen auf gefährliche Körperverletzung erkannte, ist auch Alltag.
Die Gesetze sind meistens gut, die Paragrafen lassen Spielraum, aber viele unserer Richter, die
aus deutschen Universitäten in die Amts- und
Landgerichte gespült werden, nutzen ihren Ermessensspielraum, der ihnen zurecht zusteht, um
sich bei der Verhängung von Strafen eher am unteren Ende ihrer Möglichkeiten zu orientieren.
In diesem Fall meint das Gericht für sein Urteil von einem „strafbefreienden Rücktritt“ (§ 24
StGB) ausgehen zu können.
Wer sich in Rechtswissenschaften nicht so auskennt: Da prügeln einige Kriminelle ihr Opfer fast tot,
und bevor sie es final zu Ende bringen, hören sie auf. Und gleich rutschen sie in eine mildere
Strafkategorie. Sie haben ja doch noch aufgehört.
In meiner kleinen rechtspopulistischen Welt gehört allein der Beginn der Tat, die Entscheidung, mit einer
Eisenstange auf einen anderen loszugehen, hart bestraft.
Aber ich möchte heute gerne auf etwas anderes raus.
Die brutalen Schläger, die hier am Werke waren, haben ihren Opfern eine Schädelbasisfraktur,
Gehirnblutungen, Lungenquetschungen und Trümmerbrüche zugefügt. Bis heute leiden die beiden
Männer unter Sprachstörungen, Taubheitsgefühlen und psychischen Traumata. Sie leben, aber sie
werden den Rest ihres Lebens von diesem einen schrecklichen Tag gezeichnet sein. Zur falschen
Zeit am falschen Ort gewesen.
Die Verbrecher in diesem Fall sind Bulgaren. Also, nur zur Klarstellung für
die Herrschaften vom Verfassungsschutz: Ich meine nicht, dass alle Bulgaren in Deutschland
Verbrecher sind, sondern dass von den Bulgaren in Deutschland diese 11 Verbrecher sind.
Aber erlauben Sie mir die Frage: Wieso leben eigentlich 458.000 Bulgaren in Deutschland?
Ich meine, sie dürfen das natürlich auf Basis der EU-Freizügigkeit (Art. 21 AEUV). Jeder Bürger in
den Staaten der europäischen Gemeinschaft hat das Recht, sich in jedem Mitgliedstaat frei zu bewegen,
dort zu arbeiten und zu wohnen. Eine gesonderte Arbeitserlaubnis ist nicht erforderlich.
So weit ist das in Ordnung, wenn man das so haben will. Ich meine, die Menschen in den Staaten der EU
wählen so, wie sie wählen. Und wie bestellt, so wird geliefert.
Also habe ich mal nachgeschaut, um meine – und meistens Ihre – Vorurteile bestätigt zu bekommen �
Doch Überraschung: Während bei Syrern, Afghanen, Irakern und Nordafrikanern die meisten
„Vorurteile“ durch harte Fakten bestätigt werden, ist das – bei Osteuropäern insgesamt sowieso – auch
bei Bulgaren oder Rumänen in Deutschland eben nicht so. So gingen Ende 2025 mehr als die Hälfte der
rund 1,5 Millionen Menschen aus diesen beiden Ländern in Deutschland einer geregelten und
sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach. Übrigens nicht nur in Deutschland.
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Die Erwerbslosenquote bulgarischer Staatsbürger in der EU ist vergleichsweise sehr niedrig und lag im
November 2025 bei etwa 3,5 %. Und entgegen häufiger Annahmen beziehen bulgarische
Staatsangehörige seltener Sozialleistungen als der Durchschnitt anderer ausländischer
Bevölkerungsgruppen. Konkret: Der Anteil der Leistungsbezieher unter den Bulgaren liegt unter 10 %,
während er bei der Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Ausländer bei etwa 16 % liegt. Aber
zur Wahrheit gehört auch, dass ein großer Teil der bulgarischen Leistungsbezieher sogenannte
„Aufstocker“ sind, die trotz Arbeit Bürgergeld erhalten, da ihr Einkommen nicht für den Lebensunterhalt
ausreicht.
Was lernen wir daraus?
Ein dumpfes „Ausländer raus“, wie man es im angeblich besten Deutschland aller Zeiten häufig findet, ist
vollkommener Unsinn. Da viele Deutsche sich freiwillig entschlossen haben, aus Gründen der
Selbstverwirklichung und weil es Mühe macht, auf eigene Kinder zu verzichten, ist unser Laden nur
durch Zuwanderung am Laufen zu halten. Das ist keine Ideologie, das ist Selbsterhaltung.
Ohne Ausländer, besonders im Gesundheitssystem, gehen hier die Lichter aus. Und ohne junge
Menschen, die noch lange arbeiten und in die Sozialversicherungssysteme einzahlen, ist ebenfalls
Feierabend.
Im Grunde ist die Lösung ganz einfach
Wer in unser Land kommt, um für sich und seine Familie ein menschenwürdiges Leben zu suchen und zu
finden, und wer unsere Gesetze und Traditionen akzeptiert, wer arbeitet für seinen Lebensunterhalt,
seine Kinder liebevoll erzieht und unsere Sprache erlernt, wer unsere Gesetze achtet, der und die sind
hier herzlich willkommen. Punkt!
Und für die Damen und Herren vom Verfassungsschutz: Alle anderen müssen hier raus und dürfen erst
gar nicht rein. So einfach ist das, und man fragt sich, warum das
nicht Mehrheitspolitik in Deutschland ist.
Über notwendige Reformen bei der Ausbildung unserer Richter an den Universitäten schreibe ich dann
demnächst ausführlich…
Auch 2026 wird wieder hart. Bitte unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Spende
auf das Konto DE18 1005 0000 6015 8528 18 oder überPayPal @Vers 1 Medien
GmbH…


